
Context XXI Helvetia humana?

http://contextxxi.org/helvetia-humana.html | Seite 1

Auszug aus Context XXI
http://contextxxi.org/helvetia-humana.html

erstellt am: 28. März 2024
Datum dieses Beitrags: Mai 2005

Helvetia humana?
Vom Beitrag der schweizerischen Politik zur Festung Europa

Seit 10 Jahren sind die „Zwangsmass-
nahmen im Ausländerrecht“ in Kraft,
mit denen sichergestellt werden soll,
dass die Schweiz möglichst wenigen
Flüchtlingen Asyl gewähren muss. Ein
Rückblick.

n ERICA BURGAUER

Das Bild, das die Schweiz von sich am
liebsten präsentiert, ist die (angeblich)
heile Alpenwelt der „Heidi“. Wenn’s et-
was politischer zu und her gehen soll,
dann gefällt sie sich am besten in der
Rolle als Depositarstaat der Genfer Kon-
ventionen und als Heimat des IKRK ,
als Paradebeispiel für praktizierte Hu-
manität. Doch wehe, wenn diese Bilder
gefährdet sind, wie zum Beispiel, als es
um die Rolle der Schweiz im 2.
Weltkrieg ging, oder als Anfang der
90er Jahre statt „Heidiland“ plötzlich
der „Needlepark“ (die offene Drogen-
szene mitten in der Stadt Zürich, in
nächster Nähe zu Bahnhofstrasse und
Bankpalästen) in ausländischen Medien
von der FAZ bis hin zur New York
Times Schlagzeilen machte. Flüchtlings-
und Drogenpolitik, die dem Image der
Schweiz so großen Schaden zuzufügen
imstande waren und sind, finden in den
sogenannten „Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht“ ihren gemeinsamen
Niederschlag und entlarven die Eige-
nart der helvetischen Humanitas.

Vom Antijudaismus ...
Die schweizerische Flüchtlingspolitik
entwickelte sich seit Ende des 19.
Jahrhunderts in erster Linie als Abwehr
jüdischer Immigration. [1] Diese war
nach Ansicht judenfeindlicher Politiker
notwendig geworden, nachdem Staaten

wie die Niederlande und die USA die
Schweiz ultimativ aufgefordert hatten,
die Emanzipation ihrer wenigen
jüdischen EinwohnerInnen umzusetzen
und die Niederlassung jüdischer Men-
schen allgemein zuzulassen, wollte sie
als Handelspartnerin mit diesen Staaten
im Geschäft bleiben. Immerhin wollte
man nun wenigstens zu verhindern ver-
suchen, dass diese unerwünschte
Bevölkerungsgruppe ungebührlich an-
wuchs. Es folgten die Einführung ver-
schärfter Grenzkontrollen und eines all-
gemeinen, aber vor allem auf jüdische
MigrantInnen zielenden Visumszwangs.
Die ansässige jüdische Bevölkerung war
zudem weitaus schärferen Ein-
bürgerungsbedingungen unterworfen
als andere AusländerInnen. Das Bundes-
gesetz über Aufenthalt und Niederlas-
sung von Ausländern (ANAG), das 1931
in Kraft trat, basierte auf diesen beson-
ders restriktiven Grundsätzen. [2] Die
Ausländer- und die Asylpolitik waren
und blieben vom Konzept der Abwehr
geprägt.

Was die Drogenpolitik anging, hatte die
Schweiz wie die meisten europäischen
Staaten stark auf Repression gesetzt —
Erkenntnisse über die gravierenden
medizinischen und sozialen Folgen für
die Süchtigen weitgehend ignorierend,
ebenso  wie  E ins i ch ten  in  das
ökonomische Interesse des Drogen-
großhandels an eben dieser Repression.
Die Verfolgung von Junkies und Klein-
sthändlern ließ sich medial prima insze-
nieren und rechtfertigte auch den
fortwährenden Ausbau der pol-
izeilichen Überwachung. Doch die
Süchtigen lösten sich trotz der perma-
nenten Jagd nicht einfach in Luft auf;
die „Szene“ bildete sich nach ihrer ange-
blichen Auflösung jeweils in einem an-

deren Quartier wieder neu. [3]

... zur Hetze gegen
„kriminelle Asylanten“
Die Szene ließ sich selbst mit pol-
izeilichen Großaufgeboten nicht
vertreiben; die Quartierbevölkerung
war empört, und vor allem anderen:
das Image im Ausland litt (siehe oben)
beträchtlich. Die Politik reagierte
panisch und hilflos. Nicht nur Taten
waren gefragt, sondern Sündenböcke.
Und die waren schnell gefunden: Nach-
dem der Polizei bei den zahllosen
Razzien auch Asylsuchende ins Netz ge-
gangen waren, wurde die ganze Misere
p a u s c h a l  d e n  s o  g e n a n n t e n
„kriminellen Asylanten“ zur Last gelegt.
Als ob es kein Strafrecht gebe, mit dem
kriminelle Aktivitäten geahndet werden
könnten, und weil von rechts die
Zwangsinternierung von Süchtigen und
die Wiedereinführung der Todesstrafe
für Dealer gefordert worden war,
wurde — von der rot-grünen (!) Zürch-
er Regierung — quasi als „kleineres
Übel“, ein neues Gesetz zur Verschär-
fung des ANAG auf den Weg gebracht.
Unter widerwilligem Applaus von
rechts.

Das bis dahin gültige ANAG hatte bere-
its erlaubt, Menschen für 30 Tage zu in-
ternieren, denen „eine schwere Gefähr-
dung der öffentlichen Ordnung vorge-
worfen werden kann“; Voraussetzung
war die rechtsgültige Verurteilung zu
mindestens einem Monat Haft. Dies
schien den Behörden nun aber nicht
mehr zu genügen. Im November 1993
wurde ein Gesetzesentwurf für Zwangs-
massnahmen im Ausländerrecht
vorgelegt. Im begleitenden Bericht
wurde zwar ausdrücklich betont, der
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schweizerische Drogenhandel werde
nicht durch Asylsuchende kontrolliert,
doch gebe es bei den wenigen tatsäch-
lich Kriminellen einen Vollzugsnots-
tand, der nur mittels einer Gesetzesän-
derung behoben werden könne. Das
neue Gesetz sah vor, Asylsuchende
„ohne geregelten Aufenthalt“ zunächst
für drei Monate in Vorbereitungs-, an-
schließend für sechs Monate (mit einer
Verlängerungsoption um weitere drei
Monate) in Ausschaffungshaft setzen zu
können. Eine weitere Möglichkeit sollte
sein, ihnen zeitlich unbefristet das Be-
treten oder Verlassen eines bestimmten
„Rayons“ (Kanton, Region, Ortschaft)
zu verbieten. Als Haftgrund genügt(e)
der bloße Verdacht, dass eine Person
ohne geregelten Aufenthalt sich der
Ausschaffung entziehen wolle.

Ein fundamentales Rechtsgut, die Un-
schuldsvermutung, wurde damit für
diese illegalisierten Menschen aufge-
hoben. Dabei wurde (und wird) offen-
bar von der Vorstellung ausgegangen,
eine Flucht lasse sich planen und organ-
isieren, wie das ein ordentlicher Sch-
weizer mit seinem Urlaub tut; dass
Reisepapiere nicht einfach vorhanden
sind und je nach Art der Verfolgung
auch nicht beschafft werden können,
scheint hierzulande vielen ebenso
w e n i g  v o r s t e l l b a r  w i e  d i e
Notwendigkeit von Flucht überhaupt.
Dies zeigt sich auch darin, dass die Sch-
weiz zahllose auch von anhaltenden
Bürgerkriegen betroffene Staaten als
„safe countries“ qualifiziert und mit
etlichen von ihnen auch so genannte
Rückübernahmeabkommen für
Flüchtlinge abgeschlossen hat. Haft
ohne Strafprozess und Beugehaft, bei-
des in der Schweiz verboten, sollten
nun im Ausländerrecht zur Anwendung
gelangen. Den Zwangsmaßnahmen wur-
den ganze Familien, einschließlich Kin-
dern ab 15 Jahren unterworfen; was
mit noch jüngeren Kindern zu gesche-
hen habe, blieb unerwähnt - und un-
geregelt. Zur Beruhigung des hu-
manitären Gewissens wurde den Sch-
weizerInnen versichert, die Haftgründe
würden regelmäßig richterlich über-
prüft und die betroffenen AusländerIn-
nen getrennt von kriminellen Häftlin-
gen „untergebracht“.

Humanitäres Feigenblatt
Unmittelbar nach Veröffentlichung des
Gesetzesentwurfs begann in flüchtlings-

nahen und kirchlichen Kreisen die De-
batte darüber, mit welchen Mitteln ein
solches Gesetz zu verhindern sei. Im
Vordergrund stand die Idee, von der
Möglichkeit eines Referendums Ge-
brauch zu machen. [4] Allerdings wurde
schnell klar, dass die geschürten Ängste
auch vor diesen Gruppierungen nicht
halt gemacht hatten. Immer wieder war
auch hier die Rede davon, dass man
dem Schutz von Dealern vor der
Strafverfolgung nicht Hand bieten
wolle — es schien klar zu sein, dass der
Drogenhandel durch AusländerInnen
kontrolliert werde. Die Vorurteile ger-
ade bei Linken führten auch zu einer fa-
talen Verknüpfung: das Parlament hatte
kurz zuvor beschlossen, der UNO-Kon-
v e n t i o n  g e g e n  R a s s i s m u s
beizutreten. [5] Dagegen war von recht-
en und rechtsextremen Kreisen, die sich
ihren rassistischen, antisemitischen
Mund nicht gesetzlich verbieten lassen
wollten, ein Referendum eingeleitet
worden. Die so genannten fremdenfre-
undlichen Kreise fürchteten nun, Aktiv-
itäten gegen die „Zwangsmassnahmen“
könnten bewirken, dass die rassistische
Stimmung im Lande noch weiter
zunehme und das Referendum gegen
den Beitritt zur UNO-Konvention de-
shalb erfolgreich wäre. Mit diesem Ar-
gument wurde versucht, Druck auf die
GegnerInnen der Zwangsmassnahmen
auszuüben. Den wenigsten dieser Kon-
ventions-BefürworterInnen schien klar
zu sein, dass gerade die unmissver-
ständlich rassistisch unterfütterten
Zwangsmassnahmen die Intention der
Konvention umfassend unterlaufen. Nur
wenige UnterstützerInnen der
Flüchtlinge ließen sich nicht beirren:
gerade die Verknüpfung der beiden Vor-
lagen sollte zeigen, dass der behauptete
Antirassismus, sollte er mehr als ein hu-
manitäres Feigenblatt sein, auch die
Konsequenz haben müsse, die Zwangs-
massnahmen zu verhindern.

Doch es half nichts: Nach fast diskus-
sionsloser, überhasteter Verabschie-
dung des Gesetzes durch beide Kam-
mern des Parlaments [6] wurde klar,
dass weder die Landeskirchen noch die
Sozialdemokraten die Unterschriften-
sammlung gegen die Zwangsmassnah-
men unterstützen würden. Auch bei der
eigentlichen Abstimmungskampagne
hielten sie sich „vornehm“ zurück, was
nicht nur gravierende finanzielle Fol-
gen hatte, sondern vor allem auch dazu

führte, dass die KritikerInnen der Vor-
lage kaum mediale Aufmerksamkeit fan-
den. Die Folgen waren abzusehen: Dem
„reduzierten“ Beitritt zu UNO-Konven-
tion wurde mit überwältigender
Mehrheit zugestimmt; in der drei Mo-
nate später angesetzten Abstimmung
fanden die Zwangsmaßnahmen im Aus-
länderrecht dann ebenso viele Befürwor-
terInnen — das Feigenblatt war instal-
liert.

Die nächste
Schraubendrehung
10 Jahre sind seit der Inkraftsetzung
vergangen. Die städtischen Drogen-
probleme konnten — ohne sichtlichen
Einfluss der ausländerpolitischen Maß-
nahmen — weitgehend entschärft wer-
den. Auch dem Drogenhandel ist eine
Wirkung der Zwangsmaßnahmen nicht
anzumerken. Nicht gelöst werden kon-
nte allerdings das herbeigeredete
Problem des „Asylmissbrauchs durch so
genannte kriminelle Asyltouristen“. Die
Justiz hat wiederholt Klagen von Men-
schen gutgeheißen, die sich gegen die
Anwendung von Zwangsmassnahmen
zur Wehr setzten — so z.B., wenn die
Schweiz mit möglichen Herkunftsstaat-
en Informationen über Betroffene aus-
tauscht und sie damit zusätzlich ge-
fährdet. Und wenn sich keine Reisepa-
piere beschaffen lassen, müssen die Be-
troffenen wieder freigelassen werden.

Dies konnte allerdings nicht verhin-
dern, dass mehrere Personen als direkte
Folge von Zwangsmaßnahmen und
Ausschaffungen ums Leben kamen. Und
obschon die Zahl der Asylgesuche den
tiefsten Stand seit 1988 erreicht hat, er-
lässt das zuständige Justizdepartement
weitere Verschärfungen, so dass Amnes-
ty International unmissverständlich das
„Gebot der Menschlichkeit verletzt“ sie-
ht. So wird abgewiesenen Asylsuchen-
den neuerdings jede Nothilfe ver-
weigert. Die Folgen sind so gravierend,
dass inzwischen selbst die sonst so
zurückhaltenden Landeskirchen Priester
und Pfarrer unterstützen, welche nun
für den Staat mit dem Angebot von Un-
terkunft, Nahrung, Kleidung und
medizinischer Versorgung in die Lücke
springen: sie lassen verlauten, es gebe
Zeiten, da sei ziviler Ungehorsam aus
Gründen der Humanität unumgänglich.
Gut möglich, dass ausgerechnet die
Kirchen, deren Haltung gegenüber
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Fremden in Not im letzten Jahrhundert
alles andere als rühmlich war, [7] nun al-
so dafür sorgen könnten, dass die Sch-
weiz erneut etwas für ihre Imagepflege
tun muss.

[1] Vgl. dazu z.B. Aaron Kamis-Müller:
An t i s emi t i smus  in  de r  Schwe iz
1900-1930, Zürich 1990; Erica Burgauer:
Die Schweiz – die verfolgende Unschuld,
in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte
des 20. und 21. Jahrhunderts, Bd. 2/96,
S. 110 ff.

[2] Damit im direkten Zusammenhang ste-
ht auch die Einführung des „J-Stempels“
zur Kennzeichnung der Pässe jüdischer
Menschen durch Nazi-Deutschland, die
auf Ersuchen der Schweiz erfolgte (und
von einzelnen Grenzkantonen selbst schon
seit den 20er Jahren so oder ähnlich prak-
tiziert worden war).

[3] Allerdings kam es kurz darauf zu einer
drastischen, auch für andere Staaten weg-

weisenden drogenpolitischen Umkehr: In-
zwischen gibt es nicht nur saubere
Spritzen, sondern Heroinabgabe- und
Methadonprogramme, die zu einem weitge-
henden Verschwinden der Drogenszene
aus dem Stadtbild geführt haben.

[4] In der Schweiz können 50 000 Person-
en mittels ihrer Unterschrift fordern, dass
über die Einführung eines vom Parlament
verabschiedeten Erlasses oder Gesetzes
eine Volksabstimmung durchgeführt wird.

[5] Der Beitritt sollte allerdings mit Vorbe-
halten erfolgen. Namentlich ausgenommen
sein sollte das so genannte Vereinsrecht,
das es Vereinen erlaubt, Mitgliedschaften
aus rassistischen oder antisemitischen
Gründen abzulehnen; ein weiterer Vorbe-
halt betrifft das sogenannte 3-Kreise-Mod-
ell der Migration: im ersten Kreis der Im-
migration finden sich BürgerInnen der da-
maligen EG- und EFTA-Staaten, denen eu-
ropakonforme, erleichterte Zulassung zum
Arbeitsmarkt gewährt werden solle, im

zweiten Kreis die USA und Kanada, und
im dritten Kreis der Rest der (unerwünscht-
en) Welt.

[6] Die Dauer von nur gerade 16 Monaten
zwischen der Publikation des Entwurfs
und dem Inkrafttreten des Gesetzes stellt
einen den schweizerischen legislativen Us-
ancen zuwider laufenden politischen Ge-
waltakt dar.

[7] Vgl. Nicole Burgermeister in Context
XXI, Nr. 8/2004.

Erica Burgauer: Erica Burgauer ist
Historikerin und lebt in Zürich; sie
leitete 1994 die Kampagne gegen die
Zwangsmaßnahmen im Ausländer-
recht.
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